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Gesetzblatt
für das

Herzogthrrrn Oldenburg

XXlll.Band. (Ausgegeben dm 24. März 1875.)48 .StÜck.

Inhalt:
^V?̂ 87. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 3. März 1873,

betreffend die Publikation der Signalordnung für die Eisen¬
bahnen Deutschlands vom4. Januar 1873.

M 87.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Publikation der

Signalvrdnung für die Eisenbahnen Deutschlands vom4. Januar
1873.

Oldenburg, den8. März 1875.

Nachdem die vom Bundesrathe des Deutschen Reiches
in Gemäßheit der Artikel 42 und 43 der Rcichsverfassung
und im Anschluß an das Bahnpolizei-Reglement für die Ei¬
senbahnen Deutschlands beschlossene Signalordnung sür die
Eisenbahnen Deutschlands vom 4. Januar 1875 in 2.
des diesjährigen Central Blattes für das deutsche Reich ver¬
öffentlicht worden, wird dieselbe hierdurch für das Olden-
burgischc Staatsgebiet in Nachstehendem publicirt-

Oldenburg, den 5. März 1875.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von Berg.

von Buttel.
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Sigiralordrirrirg
für die

Eisenbahnen Deutschlands.

I. Signale auf der freien Bahnstrecke.

a) Die akustischen Signale sind für das Bahn-
bcwachungs-Personal mittelst elektrischer Läutewerke
zu geben wie folgt:

Der Zug geht in der Rieh-!Einmal eine bestimmte Anzahl
von Glockenschlägen.tung von nachL. (Ab-

melde-Signal).
2. Der Zug geht in der Rich¬

tung vonL. nach (Ab-
melde-Signal).

3. Die Bahn wird bis zum
nächsten fahrplanmäßigen
Zuge nicht mehr befahren
(Nuhe-Signalt.

4. Es ist etwas Außerge-
wöbnliches zu erwarten
(Alarm-Signal).
Außer den elekiro akustischen Signalen können auch Horn-

signalc gegeben werden wie felgt:
Signal I : langer, kurzer, kurzer, langer Ton, einmal

zu geben, - .— ^ -
„ 2 : das vorhergehende Signal zweimal zu

geben,
„ 3

4

Zweimal dieselbe Anzahl von
Glockenschlägcn.

Dreimal dieselbe Anzahl von
Glockenschlägen.

Sechsmal dieselbe Anzahl von
Glockenschlägen.

langer, langer, langer, langer Ton,

kurzer, kurzer, kurzer, kurzer Ton, zweimal
,zu geben, ^ ^ ^ ^^ >

b) Die optischen Signale  sind wie folgt zu geben:
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5 . Der Zug darf ungehindert passtren (Fahrstgnal ) .

bei Tage:
Der Bahnwärter

Front gegen den Zug.

macht
bei Dunkelheit:

Der Bahnwärter macht

Front gegen den Zug und hält

die Handlaterne mit weißem

Lichte dem Zuge entgegen.

6 . Der Zug soll langsam fahren.

Der Bahnwärter hält ir¬

gend einen Gegenstand in der

Richtung gegen das Geleise.
Am Anfang und am Ende

einer langsam zu durchfahrenden
Strecke sind Scheiben ausgestellt.

Dem kommenden Zuge zugekehrt
muß die erste Scheibe mit L..

und die letzte mit L . bezeich¬
net sein.

Der Bahnwärter hält die

Handlaterne mit grünem Licht

dem Zuge entgegen.
Am Anfang und am Ende

einer langsam zu durchfahrenden
Strecke sind Stocklaternen auf¬

gestellt . Dem kommenden Zuge

zugekehrt muß die erste Laterne

grünes , die letzte weißes

Licht zeigen.

Der Zug soll halten ( Haltsignal)
Der Bahnwärter schwingt

einen Gegenstand hin und her.

Der Bahnwärter schwingt

seine Handlaterne hin und her,
welche , sofern es die Zeit er¬

laubt , roth  zu blenden ist.

Außer den Signalen Nr . 5 bis 7 können auch Signale

am Telegraphenmaste wie folgt gegeben werden:

Signal 5 : Der Zug darf ungehindert passircn ( Fahrstgnal)

Rechtsseitiger Telegraphen¬

arm schräg nach oben gerichtet

(unter einem Winkel von et
wa 45 °).

eißes  Licht der Signal¬

laterne des Telcgraphenmastes.

Signal 6 : Der Zug soll langsam fahren.

Außer dem vorhergehend

angegebenen Signalzeichen ein
Stab mit runder Scheibe am

Telegraphenmast befestigt.

Grünes  Licht der Sig¬

nallaterne des Telegraphen¬

mastes.
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Signal 7 : Dcr Zug soll halten(Haltsignal).
bei Tage:

Rechtsseitiger Telegraphen¬
arm wagerecht gestellt.

bei Dunkelheit:
Rothes  Licht der Signal-

latcrnc des Tclegraphenmastes.

Die optischen Signale am Blockstationstelegraphen, wel¬
che in dcr Ruhestellung„Halt" zeigen Inüssen, sind wie folgt
zu geben:
8. Freie Fahrt.

Rechtsseitiger Telegraphen¬
arm schräg nach oben gerichtet
(unter einem Winkel von etwa
45°)
9. Halt.

Rechtsseitiger Telegraphen¬
arm wagerecht.

Weißes  Licht dcr Sig¬
nallaterne.

Rothes  Licht dcr Signal-
laterne.

II. Signale auf und vor den Bahnhöfen:
a) Die akustischen Signale  mit der Stations¬

glocke.
10. Die Abfahrt des Zuges
naht, eventuell auch Erlaubniß
zum Einsteigen.
11. Einsteigen.
12. Abfahrt.

Kurzes Läuten und ein deut¬
lich markirter Schlag.

Zwei markirte Schläge.
Drei markirte Schläge.

b) Die optischen Signale  am Bahnhofs-Abschluß-
tclegraphcn sind folgende:

13. Einfahrt ist gesperrt.
Der Telegraphenarm muß Die Signallaterne am Te-

nach rechts wagerecht gestellt legraphenmastezeigtnachAußen
sein. rothcs  Licht und nach Innen

(dem Bahnhof zugekehrt) g rü-
nes Licht.



14 . Einfahrt ist frei,

bei Tage:

Der Telegraphenarm muß

schräg rechts nach oben gerichtet

sein ( unter einem Winkel von

etwa 45 °).

bei Dunkelheit:

Die Signallaterne am Te-

legraphcnmaste zeigt nach Außen

grünes  Licht und nach Innen

(dem Bahnhof zugekehrt ) wei¬

ßes Licht.

15 . In einer Entfernung von 600 bis 1000 Meter vor

dem Bahnhofs -Abschlußtelegraphen ist auf Erfordern der Auf¬

sichtsbehörde ein Vorsignal  in automatischer Verbindung

mit dem elfteren aufzustcllen . Dasselbe soll aus einer , um

eine Achse drehbaren runde » Scheibe bestehen , in deren Mitte

eine Laterne sich befindet.

Zeigt der Bahnhofs -Abschlußtelegraph das Signal

„Einfahrt ist gesperrt " ,

so ist die senkrecht stehende volle runde Scheibe , und bei

Dunkelheit die in derselben befindliche Laterne mit grünem

Licht dem kommenden Zuge zugekehrt , während bei dem Sig¬

nal am Bahnhofs -Abschlußtelegraphen
„Einfahrt ist frei"

die Scheibe horizontal liegt oder parallel zur Bahnlinie steht

— die Laterne weißes  Licht zeigt.

o) Die optischen Signale  am Perrontelegraphen

werden wie folgt gegeben:

Ein zur Ein - oder Durchfahrt zugclassener Zug soll halten.

bei Tage:
Rechtsseitiger Telgraphcn-

arm des Perrontelegraphen wa-

gerccht gestellt.

bei Dunkelheit:

Rothes  Licht der Sig-

nallatcrne des Perrontclegra-

phen.

Der Zug darf einfahren.

Rechtsseitiger Telegraphen - Grün es  Licht der Signal¬

arm des Perrontelegraphen Interne deo Perrontelegraphen.

schräg » ach oben gerichtet (unter

einem Winkel von etwa 45 °) .
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ä ) Die optischen Signale an den Wasser-
kr ahnen.

Der Ausleger des Wasserkrahnes ist am Ausgusse des¬
selben bei Dunkelheit um einer Laterne zu versehen.

16 . Der Ausleger des Wasserkrahnes läßt die Durchfahrt
frei.

bei Tage:
Der Ausleger steht parallel

zur Richtung des Geleises.

bei Dunkelheit:
Weißes  Licht der auf dem

AuSlcgrr dcö WasscrkrahneS
befindlichen Signallatcrnc.

17 . Der Ausleger des WafserkrahneS sperrt

Der Ausleger steht quer
(winkelrecht ) zur Richtung des
Geleises.

Rothes  Licht der aus dem

Ausleger deS WafserkrahneS
befindlichen Signallatcrne.

III . Signale am Zuge.

Für die optischen Signale am Zuge sind folgende An¬
ordnungen zu beachten:

18 . Kennzeichnung der Spitze des Zuges:

a ) wenn der Zug auf cingelcisiger Bahn oder auf dem

für die Fahrtrichtung bestimmten Geleise einer zwei-
geleistgen Bahnstrecke fährt.

bei Tage:
Kein besonderes Zeichen.

bei Dunkelheit:

Zwei weiß  leuchtende La¬
ternen vorn an der Lokomotive.

d ) wenn der Zug ausnahmsweise auf dem nicht für
die Fahrtrichtung bestimmten Geleise einer zweige¬
leisigen Bahnstrecke fährt.

Kein besonderes Zeichen. Zwei roth  leuchtende La¬
ternen vorn an der Lokomotive.

Befindet sich in AuSnahme-
fällen die Lokomotive nicht an
der Spitze des Zuges oder fährt
dieselbe mit dem Tender voran,
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19 . Kennzeichnung des
bei Tage:

An der Hinterwand des
letzten Wagens eine roth und
weiße  runde Scheibe.

20.

bei Tage : beiDunkelhei:
so sind die Laternen am Vor-

dertheil des vordersten Fahr¬

zeuges anzubringen,

chluffes des Zuges ( Schlußsignal ) ,
bei Dunkelheit:

An der Hinterwand des

letzten Wagens zwei  nach

vorn grün  und nach hinten
roth  leuchtende Laternen.

Für einzeln fahrende Lo¬
komotiven auf der freien Bahn¬

strecke genügt eine roth leuch¬
tende Laterne und bei Bewe¬

gung der Lokomotiven auf
Bahnhöfen die Anbringung
einer Laterne mit weißem Lickte

am Anfänge der Lokomotive
und am Ende deS Tenders,
bei Tenderlokomotivcn an bei¬

den Enden derselben.

Es folgt ein Ertrazug nach.

Außer dem Schlußsignal
eine grüne  Scheibe oben auf

der Hinterwand
Wagens oder zu
desselben.

Signal 19 mit der Ab¬

änderung , daß eine der beiden

des letzten ivorgeschricbencn Laternen auch
jeder Seite

21 .

nach hinten grünes Licht zeigt.
Für einzeln fahrende Loko¬

motiven genügt die Anbringung

einer grün leuchtenden Laterne
hinten.

Es kommt ein Ertrazug in entgegengesetzter Richtung.

Eine grüne  runde Scheibe
Vorn an der Lokomotive.

( Eine grün  leuchtende La¬
terne über den weiß  leuch¬
tenden Laternen vorn an der

Lokomotive . " "



22 . Die Telegraphenleitung ist zu revidiren.
bei Dunkelheit:

Kein besonderes Signal.
bei Tage:

Eine weiße  runde Scheibe
vorn an der Lokomotive oder

an jeder Seite des Zuges.

23 . Der Bahnwärter soll sofort seine Strecke revidiren.
Ein Schaffner schwingt

seine Laterne dem Wärter zu-

gcwendet.

Ein Schaffner schwingt

seine Mütze oder einen andern

Gegenstand dem Wärter zu¬

gewendet.

IV . Signale des Zugpersonals.

Die akustischen Signale des Zugpersonals sind zu geben wie

folgt:

g) mit der Dampf-
Pfeife:

24 . Achtung geben ( Achtungs-

stgnal ) .
25 . Bremsen anziehen.

26 . Bremsen loslaffen.

b ) mit der Mund-
pfeife:

27 . Das Zugpersonal soll seine

Plätze einnehmen.

28 . Abfahrt.

Ein mäßig langer Pfiff,

Hin-Drei kurze Pfiffe schnell
tercinander , ^ ^

Zwei mäßig lange Pfiffe schnell

hintereinander,

Ein mäßig langer Pfiff,

Zwei mäßig lange Pfiffe,

V . Rangirsignale.

s ) Akustische,  mit der Mundpfeife oder dem Horn , sind

in folgender Weise zu geben:

Vorziehen.

Zurückdrücken.

Ein langer Pfiff oder Ton,

Zwei mäßig lange Pfiffe oder

Töne , —  -
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bei Tage: bei Dunkelheit:

Drei kurze Pfiffe oder Töne

schnell hintereinander,

ll ) Optische  sind in nachstehender Weise mit dem Arm zu

geben:

Vorziehen.
Senkrechte Bewegung des

Armes von oben nach unten.
Senkrechte Bewegung der

Handlaterne von oben nach
unten.

Zurückdrücken.

Wagerechte Bewegung des Wagercchte Bewegung der

Armes hin und her.

Halt.
Kreisförmige Bewegung des

Armes.

Handlaterne hin und her.

Kreisförmige Bewegung der

Handlaterne.

Allgemeine Best , m mungen.
1. Die vorstehend für einen Zug gegebenen Bestimmungen

finden auch auf einzeln fahrende Lokomotiven Anwen¬

dung , soweit für letztere nicht Ausnahmen zugelassen

sind.

2 . Diese Signalordnung tritt mit dem I . April 1875

in Kraft ; sie findet Anwendung auf allen Eisenbahnen

Deutschlands . Ausgenommen von derselben sind die¬

jenigen Eisenbahnen , welche mit schmalerer als der

Normalspur gebaut find , sowie diejenigen , bei welchen

vermöge ihrer untergeordneten Bedeutung von der zu¬

ständigen Landcsbehörde mit Zustimmung des Reichs-

EisenbahnÄmts eine Ausnahme für zulässig erkannt
wird.

Dieselbe wird durch das „ Central -Blatt für das

Deutsche Reich " und außerdem von den Bundes¬

regierungen publizirt.

Die von den Aufsichtsbehörden oder Eisenbahn-

'i

!!! -

Zi
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Verwaltungen erlassenen Ausführungs -Bestimmungen
sind dem Reichs - Eisenbahn -Amtc mitzukheilen.

3 . Insofern auf einzelnen Bahnen die Einführung der
durch vorstehende Bestimmungen ungeordneten Sig-
naleinrichtungcn ohne besondere Schwierigkeiten bis
zum 1. April 1875 nicht zu bewirken ist , können für
deren Ausführung von der betreffenden Landesregie¬
rung mit Zustimmung des Reichs -Eisenbahn -Amts
angemessene Fristen bewilligt werden . Desfallsige An¬
träge sind bis zum 1. März 1875 cinzureichen.

Berlin , den 4 . Januar 1875.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bismarck.
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